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Teit 1: Genehmigungsvermerke

Art. 1.01.000 Allgemeine Informationen

Publikation

Im Amtsblatt des Kantons Wallisvom: bis:

( In der Lokalzeitung "Walliser Bote" vom: .................… bis:...........)

Ôffentliche Auflage

Beginn: Ab Publikation im Amtsblatt vom:"Vs

Dauer: 30 Tage

Genehmigung

genehmigt durch das Departement für Umwelt- und Raumpianung

Verteiler:

Gemeinde:

— Gemeinde 3 Ex

Kanton:

— Dienststelle für Umweltschutz 1 Ex
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Teil 2:

Art. 2.01.000

Art. 2.01,100

Art. 2.01.101

Art. 2.01.200

Art. 2.02.000

Art. 2.02.100

2.02.101

2.02.102

Administratives

Geltungsbereich

Schutzzonen

Jede Schutzzone besteht aus den Schutzzonen Sf (Fassungsbereich), S2
(engere Schuizzone) und S3 (weitere Schutzzone). Dies gemäss Schutzzo-
nenplan, Art. 20 GSchG (Bundesgesetzes Über den Schuiz der Gewässer
vom 24. Januar 1991) und Anh. 4 Ziff. 12 GSchV (Gewässerschutzverord-
nung).

Schutzzonenplan

Auf dem Schutzzonenplan wurde die Zonenabgrenzung basierend auf hyd-
rogeologischen Kriterien eingezeichnet. Sie richtet sich nach den Anforde-
rungen der Gewässerschützverordnung.

Eine praktische Abgrenzung muss die hydrogeologische Abgrenzung um-
hüllen und berücksichtigt die ôrtlichen Gegebenheiten wie Gelände- und Par-
zellenverhälinisse (parzellenscharfe Ausscheidung). Diese muss zu einem
späteren Zeltpunkt aufgrund des Zonennutzungsplanes vorgenommen wer-
den. Sie stellt daraufhin die rechtskräftige Abgrenzung dar.

Trinkwasserfassungen

Dieses Schutzzonenreglementist güktig für die folgenden Trinkwasserfassun-
gen:

 

 

       
 

Name Inhaberin x-Koord. y-Koord. z-Koord.
{müM]

Jolialp 1 Gde. Niedergesteln 627975 131993 1747

Joiialp 2 Gde. Niedergestein 627972 131977 1744

Nutzungsarten

Die Nutzungsbeschränkungen wurden der heutigen Situation (Herbst 2008)
angepasst. Falls sich diese Situation ändert, z.B. durch Zonen- oder Nut-
zungsänderungen, sind die Nutzungsbeschränkungen zwingend an die neue
Situation anzupassen.

Liste der im Regiement behandelten Nutzungsarten

Aufgrund der heutigen Situation sind von den theoretisch môglichen Nut-
zungsarten ausschliesslich folgende Nutzungsarten betroffen und im vorlie-
genden Schutzzonenreglement im Einzelnen dargelegt:

Landwirtschaftliche Nutzung (Schwerpunkt Alpwirtschaft mit Wiesen und
Weidegang)

Einsatz von Pflanzen- und Holzschutzmitteln sowie Dünger  
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2.02.103

Art. 2.02.200

2.02.201

2.02.202

2.02.203

2.02.204

2.02.205

2.02.206

2.02.207

2.02.208

2.02.209

2.02.240

2.02.211

2.02.212

2.02.213

2.02.214

2.02.215

Art. 2.02.300

2.02.301

2.02.302

2.02.303

Art. 2.03.000

2.03.101

Forstwirtschafiliche Nutzung (extensiv genutzter Wald)

Liste der im Reglement nicht behandelten Nutzungsarten

Aufgrund der heutigen Situation sind von den theoretisch môglichen Nut-
zungsarten folgende Nutzungsarten ohnehin ausgeschlossen.

Deshalb werden diese im vorliegenden Schutzzonenreglement auch nicht

behandelt:

Baustellen

Wérmenutzung aus dem Untergrund

Versickerungsanlagen

Bahnarlagen

Luftverkehrsanlagen

Untertagebauten

Freizeit- und Sportanlagen

Friedhofaniagen und Wasenplätze

Materialausbeutung

Deporñien, Materiallager, UÜmschlagpiätze und Transportleitungen

Okologische Revitalisierungsmassnahmen

Militérische Anlagen und Schiessplätze

Oberirdische Bauten, Betriebe und Anlagen

Abwasseranlagen

Strassen

Ânderungen des Zonennutzungsplanes

Falls im Zonennutzungsplan eine Nutzungsänderung des Bodens geplant o-
der vorgenommen wird, ist diese im Hinblick auf den Schutz der Quellen zu
beurteilen. Es sind ausschliessiich Nutzungsänderungen môglich, die mit dem
Quellschutz vereinbar sind.

Ebensoist bei einer allfälligen Ânderung des Perimeters der Quellschutzzo-
nen der Zonennutzungsplan anzupassen.

Der Perimeter der Quellschutzzonen geniésst gegenüber dem Zonennut-
zungsptan Priorität.

Betroffene Grundeigentiümer

Die betroffenen Eigentümer und der Anteil ihrer Parzellen in den Schutzzonen
müssen aufgrund des Zonennutzungsplanes zu einem spâteren Zeitpunkt be-
stimmt werden.

Die Quellschutzzonen S1 bis S3 aller Quellen liegen voliständig auf dem Bo-

den der Gemeinde Niedergestein.  
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Art. 2.04.000

2.04.001

2.04.002

Art. 2.05.000

Art. 2.06.000

Art, 2.07.006

Art. 2.07.100

2.07.101

Kataster der bestehenden Bauten und Anlagen

Quellschutzzonen S2

in den Schutzzonen S2 kommen keine Gebäude vor.

Quellschutzzonen S3

in den Schutzzonen S3 kommen keine Gebäude vor.

Kataster der Verschmutzungsgefahren

Eine primäre Beeinträchtigung der Wasserqualität ergibt sich durch die anlie-

gende Alpwirtschaftszone :

e  Weidegang
+  Wasserleite
+  Düngemassnahmen

Ferner kann eine Beeinträchtigung der Wasserqualitât ausgehen von

«  Forstwirtschaft

Beeinträchtigungen der Quellschüttung kônnen sich durch die Bewässerungs-

praxis (Wasserleite) ergeben.

Ziel

Um weiterhin einwandfreies Trinkwasser in der natürtichen Schüttungsmenge

der Joli-Quellen garantieren zu kônnen, ist eine Verminderung des Ver-

schmutzungsrisikos der Quelle vorzunehmen. Die Verwirklichung dieses Zie-

les wird mit folgenden Grundsätzen angestrebt:

+ Schuëtzzone S1: Die Parzellen in der Schutzzone S1 werden, sofern nicht

bereits der Fall, vom Fassungseigentümer erworben. Die Schutzzone S1

muss umzäunt werden.

° Schutzzone S2: Die Alpwirtschaft die in der Schutzzone S2 betrieben wird,

kann weiter betrieben werden. Eine Erweiterung der landwirtschaftlichen

Flächen und Terrainverschiebungen werden ausgeschlossen. Die beste-

hende Wasserleite muss verrohrt werden.

+ Schutzzone S3: Die Alpwirtschaft die in der Schutzzone 83 betrieben wird,

kann weiter betrieben werden. Eine Erweiterung der landwirtschaftlichen

Flächen und Terrainverschiebungen werden ausgeschiossen.

Verantwortlichkeiten und Massnahmen

Gemeindebehürde

Die Gemeindebehôrde Niedergesteln hat als Verantwortliche der Wasserver-

sorgung des ganzen Gemeindegebietes dafür Zu sorgen, dass alle ôffentli-

chen und privaten Trinkwasserversorgungen, also auch die Quellfassungen

auf der Joliaipe, qualitativ einwandfreies Trinkwasser in beständiger, der na-

türlichen Schüttung entsprechenden Quantität liefern. Sie überwacht die Ein-

haltung sämtlicher Schutzmassnahmen und Nutzungsbeschränkungen

Folgende Massnahmen sind zu treffen:

informationspflicht
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2.07.201

2.07.202

Art. 2.08,000

Art. 2.09,000

Art. 2.10.600

Art. 2.11.000

Ihnen obliegen hierzu folgende Pfichten:

Einhaltung der Nutzungsbeschränkungen

Terrainverschiebungen / Umbrucharbeiten / Umpflanzungen

Für Umbrucharbeiten und Umpflanzungen ist eine Bewilligung der Gemeinde
einzuholen. Die Vorschriften für das Baubewilligungsverfahren sind analog
anwendbar. Dabei gift es festzuhalten, dass Terrainverschiebungen und der
Gebrauch von Planiermaschinen ausgeschlossen sind.

Strafbestimmungen

Widerhandlungen gegen die Bestimmungen des Schutzzonenreglements so-
wie gegen die darin erlassenen Verfügungen werden gemäss Gesetzgebung
über den Gewässerschutz bestraît,

Vorbehaiten bleibt die Anwendung der Kantonalen oder eidgenëssischen
Strafbestimmungen (u.a. geltende Bauordnung).

Entscheid bei Streitigkeiten
Gegen Verfüigungen der Gemeindebehôrde kann gemäss Gesetz über das
Verwaltungsverfahren und die Verwaltungsrechtspfiege (Gesetz über das
Verwaltungsverfahren und die Verwaltungsrechtspflege, 1976 [SR/VS 172.6])
die Verwaltungsbeschwerde erhoben werden.

Inkrafttreten
Das Schutzzonenreglementtritt mit dem Schutzzonenbeschiuss des Depar-
tements für Umweltschutz (DUS) in Kraft.

Die Ausscheidung der GW-Schutzzonen und das Schutzzonenreglement wer-
den mit dem Nutzungsplan koordiniert.

Verschiedenes

Bereits im Jahre 1987 wurden von der Eidg. Forschungsanstait für landwirt-
schaftlichen Pflanzenbau, Zürich-Reckenholz, Richtiinien für den Einsatz von
Dünge- und Pflanzenschutzmittel ausgearbeitet. Diese Richtlinien behalten ih-
re Gültigkeit und sind für das ganze Jahr massgebend.
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Teil 3:

Art. 3.01.000

Art. 3.011.100

Technisches

Spezielle nutzungsorientierte Schutzmassnahmen und Nutzungsbe-
schränkungen (Referenztabellen)

In den nachfolgenden Referenztabellen (gem. aktueller Wegleitung Grund-
wasserschutz, BUWAL) werden, geordnet nach Tâätigkeiten und Anlagen, die
Schutzmassnahmen und Nutzungsbeschränkungen aufgelistet, welche inner-
halb der verschiedenen Grundwasserschutzzonen gelten (nach GSchV
Art.31). Mit Fussnoten werden Spezialfälle oder Ausnahmen erläutert. Zudem
werden die Gefährdungspotenziale der einzelnen Nutzungen kurz erläutert.

Legende zu den Referenztabellen:

+ Kann aus der Sicht des Grundwasserschutzes zugelassen werden (keine
Bewilligung nach Art, 32 GSchV erforderlich; die Einhaltung sämtlicher
weiterer Vorschriften bleibt vorbehalten).

+" kann aus der Sicht des Grundwasserschutzes mit Einschränkungen ge-
mäss Anmerkung zugelassen werden (keine Bewilligung nach Artikel 32
GSchV erforderlich; die Einhaltung sämtiicher weiterer Vorschriften bleibt
vorbehalten).

+? grundsätzlich zulässig: Bewilligung nach Art. 32 GSchV erforderiich; b
kann faliweise durch die zuständige Behôrde zugelassen werden (Bewilii-
gung nach Art. 32 GSchV erforderlich).

À nicht zugelassen: die zuständige Behôrde kann nach Prüfung des Einzel-
falls Ausnahmen bewilligen

nicht zugelassen; die zuständige Behôrde kann nach Prüfung des Einzel-
falls unter Berücksichtigung der Anmerkung Ausnahmen bevwilligen.

- nicht zugelassen

b Kann fallweise durch die zuständige Behôrde zugelassen werden. Bewilli-
gung nach Art. 32 GschV erforderlich.

12° Anmerkungen,die jeweils für die einzelnen Artikel angegeben werden

Die Anmerkungen bilden einen integrierenden Bestandteil der Nutzungsvor-
schriften in den Schutzzonenvorschriften.

Landwirtschaft

Die landwirtschaftliche Tätigkeit birgt generell ein erhebliches Risiko für
Grundwasserverunreinigungen. Deshalb sind vorsorgliche Schutzmassnah-
men erforderlich, welche im Einzelfall sorgfältig abzuklären und festzulegen
sind.

Die grôsste Gefährdung geht vom Einsatz von Düngern und Pflanzenschutz-
mitteln aus, vor allem wenn sie zur Unzeit, d.h. ausserhalb der Vegetationspe-
riode und auf den unbewachsenen Boden (Acker- oder Brachflächen) ausge-
bracht werden. Stoffe, welche die Grundwasserqualität gefährden, sind Stick-
stoffverbindungen {Nitrat, Nitrit, Ammonium) sowie Pflanzenschutzmittel,

Die Bewirtschaftungsweise beeinflusst das Gefährdungspotenzial erhebiich.
Grundsätzlich gilt, dass bei einer dauerhaft geschlossenen Grasnarbe ein

 

+ zugelassen/ - verboten/b bewifligungspflichtig  
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deutlich geringeres Risiko besteht, als bei einer Bewirtschaftung offener
Ackerflächen.

Durch die Bewässerung eines Gebietes kann die Mobilisierung von Schadstof-
fen aus dem Boden verstärkt werden, so dass diese vermehrt ins Grundwas-
ser eingetragen werden.

Die Drainage eines Gebietes kann sich negativ auf die Grundwasserneubil-
dung auswirken und kann ausserdem die Bodenstruktur zerstüren (Zerset-
zung von organischem Material).

Die Referenztabelle zeigt die generelien Schutzmassnahmen und Nutzungs-
beschränkungen für die fandwirtschaftliche Nutzung. Bezüglich der Verwen-
dung von Pflanzenschutzmitteln und Dünger wird auf die entsprechende Ta-
belle weiter unten verwiesen. Die Verwendung von Düngern muss den pfanz-
lichen Bedürfnissen entsprechen und darf nicht zur Unzeit (z.B. auf wasserge-
sättigte, gefrorene oder schneebedeckte Bôden) erfolgen.

 

 
Naturwiesen und Weiden

Weiïdegang
Ackerbau

Freisetzung von gentechnisch veränderten Organismen”
Gartenbau: Obst-, Wein- und Gemüsebau sowie vergleichbare - =
landw. Intensivkulturen

Obsibaumgärten mit Hochstamm-Kuliuren + + -
Container-Pflanzenschulen u.4. b - -
Bewässerung mit nicht verschmutzien Grund- oder Oberflä- + = -
chenwasser

Güllegruben, erdverlegte Gülleleitungen, Güllezapfstelten? + - -
Überflur-Güllebehälter + = =
Gülleteïiche’ - EE
Mistlager

-__ Mistlager auf Mistplatte + - -
- Zwischenlagerung im Feld - - -

Kompostmieten (namentlich Feldrandkompostierung) - - -
Raufuttersilos + - -

 ee

 

G
i
+

 

A
#
+
1
+
1
0

+ +

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 

Anmerkungen:

1 Es ist eine extensive Beweïdung anzustreben. Besonders ist auf eine intakte
Grassnarbe zu achten.

2 In den Zonen 82 und S3 ist eine müglichst weitgehende Reduktion der acker.,
garten- und gemtsebaulichen Produktion zu Gunsten eines erhôhten Wiesenan-
teils anzustreben.

3  Bewiliigung nach Art. 7 der Verordnung über den Umgang mit Organismen in der
Umwelt (Freisetzungsverordnung, FrSV, SR 814.911) vom 25. August 1999 er-
forderlich.

 

+ zugelassen/ - verboten/ b bewilligungspftichtig  
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Art. 3.01.200

4  Einbatu eines Leckerkennüungssystems mit durchgghender Abdichtung unter der

Bodenplatté und Kontroïfischacht. Der bauliche Zustand von Hofdüngeranlagen

(inkl. Anschlüsse, Zu- und Wegleitungen) ist alle 5 Jahre zu prüfen.

5 In der Zone 83 dürfen Bauten und Anlagen weder das Speïchervolumen noch

den Durchflussquerschnitt des Grundwassers verringern (GSchV Anh. 4 Ziff. 221

Abs. 1 Bst. b). Nicht zulässig ist zudem eine wesentiiche Verminderung der

schützenden Deckschicht (GSchV Anh. 4 Ziff. 221 Abs. 1 Bst. d}.

Nicht zulässig ist die Versickerung von Abwasser, ausgenommen die Versicke-

rung von nicht verschmutiztem Abwasser von Dachfiächen Über eine bewachsene

Bodenschicht (Anh 4 Ziff. 221 Abs 1 Bst. c GSchV).

Max. Nutzhôhe 4 m, max. Inhalt 600 m3.

Güllegruben und -teiche sind grundsätzlich über dern hôüchstmôüglichen Grund-

wasserspiegel zu erstellen.

Einsatz von Pflanzen- und Holzschutzmittel sowie Dünger

Bei der unsachgemässen Anwendung von Pflanzen- und Holzschutzmitteln
sowie Düngern besteht die Gefahr, dass unerwünschte Stoffe ins Grundwas-
ser gelangen und dort eine Verunreinigung verursachen (Anh. 4.3 StoV).

im Falle von Düngermn sind es vor allem Stckstoffverbindungen (Nitrat, Nitrit
und Ammonium) und andere anorganische Verbindungen, welche aus der be-
lebten Bodenschicht ausgewaschen und ins Grundwasser eingetragen wer-
den. Vor allém Nérat, aber auch andere anorganische Salze werden im
Grundwasser nicht abgebaut und kônnen über grosse Distanzen verfrachtet
werden.

In den meisten Pflanzenschutzmitteln sind organische Verbindungen und/oder
Schwermetalle enthalten. Bei ersteren handelt es sich oft um mobile und/oder
persistente Stoffe, d.h. Stoïfe die schlecht sorbiert und/oder langsam abge-
baut werden.

im Fall flüssiger Hofdünger besteht zudem ein Risiko bakteriologischer Belas-
tungen des Grundwassers, wobei davon ausgegangen wird, dass Keime im
Normalfall nach einer Verweildauer von 10 Tagen im Grundwasserleiter weit-
gehend eliminiert werden.

Jeder Einsatz von Pflanzen- und Holzschutzmitteln sowie Düngern Ist den Be-
dürfnissen der jeweiligen Kulturen anzupassen und auf das geringst môgliche
Mass zu reduzieren. Dem Einsatz von schnell abbaubaren Wirkstoffen ist der

Vorzug zu geben.

 

 

8 S3 821 S1
Pflanzenschutzmittef” ohne Herbizide und Regulatoren

- Landwirtschaft, Obst-, Wein- und Gemüsebau + 419 =

-  Park- und Sportanlagen, Friedhôüfe + - -
- Wald, Waldrand und forstliche Pflanzgärten
-___ Strassen- und Wegränder, Büschungen usw. - - -
 

 
Herbizide und Regulatoren

- Eandwirtschaît, Obst., Wein- und Gemüsebau + + -
-__ Park- und Sportanlagen, Friedhôfe + . -
- _Wald, Waldrand und forstliche Pflanzgärten     
 

 

+ zugelassen/- verboten/ b bewilligungspflichtig  
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 -

__

Bahnanlagen” +

|

- -
-

_

National- und Kantonsstrassen - - -
- Übrige Strassen, Wege, Plätze!” - - -
-

_

Büschungen und Grünstreifen entlang von Strassen und

|

- - -

 

 

 

 

 

Gleisanlagen

Holzschutzmittel
-

_

Verwendung von Holzschutzmitteln und Lagerung von #8 |.
damit behandelterr: Hoiz

Fiüssige Hofdünger”
-

_

Landwirischaft, Obst-, Wein- und Gemüsebau + JA).
-

_

Park- und Sportanlagen, Friedhôfe + - -
- __Wald, Waldrand und forstliche Pflanzgärten 21e |.

Mist?
-

_

Landwirtschaft, Obst-, Wein- und Gemiüsebau + + -
-  Park- und Sportantagen, Friedhôfe + + -
-  Wald, Waldrand und forstliche Pflanzgärten 21. |.

Kompost”*
-

__

Landwirtschaft, Obst-, Wein- und Gemüsebau + + -
-__ Park- und Sportanfagen, Friedhôfe + + -
-  Wald, Waldrand und forstliche Pfianzgärten A | =

Mineraldünger
-

__

Landwirtschaft, Obst-, Wein- und Gemüsebau + + =
-__ Park- und Sportantagen, Friedhôüfe + + -      -___Wald, Waldrand und forsttiche Pflanzgärten - - -
 

Anmerkungen:

8  Vorbeñalten bleiben die von den Behërden (BLW, BAV) für einzelne Produkte
verfügten Einschränkungen (z.B. max. Aufwandmengen, Restriktionen auf ein-
zelne Früchte) und Verbote (z.B. Atrazinverbot in Karstgebieten).

9 Das Anwenden von Mitteln zum Schutz von Pflanzen gegen Nagetieren (Roden-
tizide) braucht eine Anwendungsbewilligung, ausgenommen zum privaten Eigen-
bedarf (StoV Art. 46 Abs. 1).

10 Nicht zulässig ist der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln, die in Trinkwasserfas-
sungen gelangen kônnen.

11 Die Verwendung von Pflanzenschutzmitteln im Wald braucht eine Bevwilliqung
(Art. 25 WaV).

12 Kéônnen Pfanzenschutzmittel nicht durch Massnahmen ersetzt werden , welche
die Umwelt wenigerbelasten , so wird ihre Verwendung in pflanzlichen Forstgär-
ten ausserhalb der Zonen S1 und 82 bewilligt (WaV Art. 26 Abs. 1 Bst. c).

13 Die Verwendung von Herbiziden ist im Wald verboten {WaV Art. 26 Abs. 2}.

14 Bewilligt wird die Verwendung in forstlichen Pflanzgärten (WaV Art. 26 Abs. 2).

15 gemäss Weisungen BAV: nur mit den ausdrücklichen für den Einsatz bei Bahn-
anlagen zugelassenen Mittein.

16 Ausgenommen sind Einzelstockbehandlungen von Problempfianzen, sofern die-
se mit andern Massnahmen, wie regelmässioés Mähen, nicht erfolgreich be-
kämpft werden kônnen {StoV Anh. 4.3 Abs.2 Bst.c).

18 Ausgenommen sind Einzelstockbehandlungen von Problempflanzen, sofern die-
se mit andern Massnahmen, wie regelmässiges Mähen, nicht erfolgreich be-
kämpft werden kônnen (StoV Anh. 4.3 Abs. 2 Bst. d).

19  Voraussetzung für die Verwendung sind bautiche Massnahmen gegen das Versi-
ckern und Abschwemmen (StoV Anh. 4.4 Ziff, 3 Abs.2).

 

+ zugelassen/ - verboten/ b bewilligungspflichtig
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Art. 3.01.400

20 Hofdünger muss umweltverträglich und entsprechend dem Stand der Technik

landwirtschaftlich oder gartenbaulich verwendet werden (GSchG Art. 14 Abs. 2).
Das Grundwasser darf durch Düngung in keinem Fall beeinträchtigt werden

(GSchG Art. 27 Abs. 1).

21 Die zuständige Behôrde kann in Ausnahmefällen die Bewilligung erteilen, dass
pro Vegetationsperiode bis dreimal in angemessenen Abständenje hôchstens 20

m°/ha flüssiger Hofdünger ausgebracht werden, wenn auf Grund der Bodenbe-

schaffenheit gewährieistet ist, dass keine pathogene Keime in die Grundwasser-

fassung oder -anreicherungsaniage gelangen kônnen (StoV Anh. 4,6 Ziff, 33

Abs.2),

Zudem gik:

der hôchstmôgliche Grundwasserspiegel darf nicht hôher als 2 m unter OK:

Terrain liegen.

Die môglichst gleichmässige Düngung {keine Gülleverschlauchung oder Lanzen-

düngung} darf nur in der vegetationswirksamen Periode und nur auf begrünte

Flächen erfotgen.

Das oberflächliche Abfliessen in Geländevertiefungen oder zur Fassung hin muss

ausgeschlossen sein.

22 Die Verwendung von Düngern und diesen gleichgestellten Erzeugnissen ist im

Waid verboten (WaV Art, 27). Eine Bewilligung für das Ausbringen von Hofdün-
ger kann erteilt werden auf bestockten Weiden (WaV Art. 27 Abs,2 Bst.b).

23  gemëss StoV Anh. 4.5 Ziff. 322 (Verbot zur Verwendung als Dünger vorgesehen,

Anderung per 1.1.2003).

24 Die Verwendung von Düngern und diesen gleichgestellten Erzeugnissen ist im

Wald verboten (WaV Art. 27). Eine Bewilligung für die Verwendung von Kompost

kann erteiit werden für das Ausbringen auf bestockten Weiden (WaV Art. 27 Abs.
2 Bst. b} sowie in forstlichen Pflanzgärten (WaV Art. 27 Abs. 2 Bst a Ziff. 1).

25 Die Verwendung von Düngern und diesen gleichgestellten Erzeugnissen ist im

Wald verboten (WaV Art. 27). Eine Bewilligung für das Ausbringen von Mineral-

dünger kann erteilt werden in forstlichen Pflanzgärten sowie von nicht stickstoff-
haltigem Mineraldünger auf bestockten Weiden (WaWV Art. 27 Abs. 2}.

Forstwirtschaft

Im Gegensatz zur landwirtschaftlichen Nutzung ist die forstwirtschaftliche Nut-
zung wenig risikobehaftet. Als kritisch sind Rodungen/Kahlschlag, Holzlager-
plätze, der Bau von Forstwegen und -strassen sowie die Verwendung von
chemischen Pflanzen- und Hoizschutzmitteln anzusehen. Bet Rodungen und
Kahischlag muss der Gefahr von Stickstoffmobilisierung Beachtung geschenkt

werden,

Bezüglich der Verwendung von Pflanzen- und Holzschutzmitteln in der Forst-
wirtschaft und auf Holzlagerplätzen wird auf die spezielle Referenztabelle wei-
ter unten verwiesen.

 

 

 

 

      

S3 S2 S1

Wald + + [+

Rodungen/Kahlschiag + = =

Verjüngungen/Pflege + b =
b _Forstliche Pflanzgärten/Baumschulen
 

 

+ zugelassen/ - verboten/ b bewilligungspflichtig
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Anmerkungen:

26 Bäume und Sträuchersollten in der Zone 81 nur dann angepflanzi oder erhalten

werden, wenn deren Wurzeln die Fassung nicht gefährden kônnen.

 

+ zügelassen/ - verboten/ b bewilligungspfichtig  
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4.01.000 Eidgenôssische Gesetzesgrundlagen

4.01.001 Bundesgesetz Über den Schutz der Gewässer (GSchG) vom 24. Januar 1991
[SR 814.20]

4.01.002 Gewässerschutzverordnung vom 28. Oktober 1998 [SR 814.201]
4.01.003 Verordnung über den Schutz der Gewässer vor wassergefährdenden Flüssigkei-

ten (VWF) vom 1. Juli 1998 [SR 814.202]
4.01.006 Veraordnung über umweltgefährdende Stoffe vom 9. Juni 1986 [SR 814.013]
4.01.007 Technische Verordnung über Abfälle (TVA) vom 10. Dezember 1990 [SR

814.600]
4.01.008 Verordnung über die Befôrderung gefährlicher Güter auf der Strasse (SDR) vom

29. November 2002 [SR 741.621]

4.01.010 Lebensmittelverordnung (LMV) vom 1. März 1995 [SR 817.02]
4.01.011 Verordnung über den Wald (WaV) vom 30. November 1992 [SR 921 01]
401.012 Landwirtschaftsgesetz vom 29. April 1998 [SR 910.1]

4.02.000 Kantonale Gesetzesgrundlagen

4.02.001 Gesetz betreffend die Anwendung der Bundesgesetzgebung über Umweltschutz
vom 24. Juni 1990 [SR/VS 814.1].

4.02,002 Réglement vom 31. Januar 1996 betreffend das Verfahren über die Ausschei-
dung von Grundwasserschutzzonen und —Arealen [SRYVS 814.200].

4.02.003 Gesetz vom 16. November 1978 betreffend die Vollziehung des Bundesgesetzes
vom 8. Oktober 1971 Über den Schutz der Gewässer gegen die Verunreinigung
[SRS 814.2]

4.02.004 Beschluss vom 8. Januar 1969 betreffend die Trinkwasseranlagen [SR4S
817.101]

4.02.005 Beschluss vom 7. Januar 1981 betreffend die Grundwasserschutzareale [SRS
814.201]

4.02.006 Gesetz vom 23. Januar 1987 zur Ausführung des Bundesgesetzes über die
Raumpianung [SRWS 701,1]

4.02,006 Gesetz über das Verwaltungsverfahren und die Verwaltungsrechtspflege vom 6.
Oktober 1976 [SR/VS 172.6]

4.03.000 Weitere Dokumente und Richtlinien

4,03,001 Wegleitung Grundwasserschutz, Konsultationsentwurf Oktober 2003. Vollzug
Umwelt, BUWAL, Bern,

4.03.002 Kantonale Richtiinien zur Ausscheidung von Grundwasserschutzzonen und
Grundwasserschutzarealen, Kanton Wallis, Departement für Umwelt- und Raurm-
planung, Dienststelle für Umweltschutz, Juni 1995

4.03.003 Wegleitung für den Gewässerschutz in der Landwirtschaft (Bereich Hofdünger),
BUWAL/ BLW, Juli 1994

4.03.004 Direktiven für das Studium, die Erstellung und Nutzung von Quellfassungen,
1968, Schweizerischer Verein des Gas- und Wasserfaches (SVGW)

4.03,005 Wegleitung zur Wärmenutzung des Wassers und Bodens, BUWAL, April 1982

 
+ zugelassen/ - verboten/ b bewilligungspfichtig  
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4.03.006 Kantonaler Richiplan : Koordinationsblätter G.f (Wasserbewirtschaftung), G.6
(Trinkwasserversorgung), G.7 {Konfiikte mit Gewässerschutzzonen)

4.03.007 Hinweise für die Abwasserbeseitigung im ländlichen Raum, August 1989. Schrif-
tenreihe Umweltschutz Nr. 107 (BUWAL)

4.03.008 Schweizer Lebensmittelhandbuch, März 1991

4.03.009 Der Zustrémbereich als Element eines zeitgemässen Grundwasserschuizes,

Hoehn E., Blau R.V,, Kanz W., Leuenberger H., Matousek F., Zumstein J. - Son-

derdruck Nr. 1307 aus GWA 3/94 des Schweizerischen Vereins des Gas- und

Wasserfaches (SVGW), Zürich

4.03.010 Grundlagenkarten zur Dokumentation und Beurtellung von Naturgefahren, Sym-
bolbaukasten, Kienholz H., Krummenacher B., Entwurf 25.02.94

4.03.011 Muster Schutzzonenregiement. - Direktion für Verkehr, Energie und Wasser des
Kantons Bern, 1992

4.04.000 Informationsstellen und Publikationen

Informationsstellen und Publikationen betreffend den Einsatz von künstlichen
Dünger und Pflanzenschutzmittet:

+  Eidg. Verordnung über umweltgefährdende Sioffe (Stoffverordnung) vom 9.
Juni 1986 {Vertrieb durch EDMZ).

e  Düngungsrichtliinien für den Acker- und Futterbau, eidg. Forschungsanstalt
für landwirischaïtlichen Pflanzenbau Zürich-Reckenholz, Station fédérale de
recherches agronomiques de Changins, Eidg. Forschungsanstalt für Agrikul-
turchemie und Umwelthygiene Liebefeld-Bern, 1987.

°  Wegleitung für die Anwendung von Kompost aus Garten- und Küchenabfäl-
len und Anforderungen an die Kompostqualität, Flugschrift Nr. 114, Eïidg.
Forschungsanstalt für Obst-, Wein- und Gartenbau Wädenswil, 1988.

°  Pflanzenschutzmittlverzeichnis herausgegeben von:

— Eidg. Forschungsanstalt für Obst-, Wein- und Gartenbau, Wädenswil,

Eidg. Forschungsanstalt für landwirtschaftlichen Pflanzenanbau, Zürich,

Eidg. Forschungsanstait für Milchwirtschaft, Liebefeld,

Station fédérale de recherches agronomiques de Changins, Nyon,

Bundesamit für Gesundheitswesen, Bern.

*  Weisungen des Bundesamtes für Forstwesen;, Forstkalender (erscheint jähr-
lich}

« Dokumentationsordner für den Vollzug der Stoffverordnung, Forstinspektorat
des Kantons Bern, Januar 1991

+  Weisungen betreffend Atrazin und Simazin des Bundesamtes für Umwelt-
schutz und der Eidg. Forschungsanstait für Obst., Wein- und Gartenbau,

Wädenswil, vom 26. Mai 1987

. Weisungen betreffend "chemisché Unkrautbekämpfung der Eisenbahnen im
Jahr 1981" des Bundesamtes für Verkehr vom 27. Dezernber 1990

< Grundlagen für das Freihalten der Bahnanlagen von stürendem Pflanze-
naufwuchs; Schriftenreihe Umweltschutz Nr. 89 (1988); herausgegeben vom
Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaïft.
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